
16/2020 Feuerwehrreport

• Teilnahme von Angehörigen der Jugendfeuerwehr an Einsätzen der
aktiven Wehr - rechtliche Einordnung und Definition „Gefahrenbereich“

Die Teilnahme von Jugendlichen an Einsätzen ist rechtlich geregelt. Nur bei der Definition des 
Gefahrenbereiches kommen gelegentlich noch Fragen auf. Dieser Feuerwehrreport soll hier eine 
Hilfestellung geben. Anfangs werden die rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert und 
anschließend der Gefahrenbereich definiert.

Rechtliche Voraussetzungen

Die rechtlichen Voraussetzungen werden in der Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehren“ („UVV 
Feuerwehren“, DGUV Vorschrift 49) und im Gesetz über den Brandschutz, Hilfeleistung und 
Katastrophenschutz (BHKG) geregelt.

Die UVV Feuerwehren geht im § 17 auf „Kinder und Jugendliche in der Feuerwehr“ ein. In Absatz 3 
steht: „Die Unternehmerin bzw. der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugend-
liche als Feuerwehrangehörige an Feuerwehreinsätzen nicht teilnehmen. Abweichende landes-
rechtliche Regelungen hinsichtlich des Einsatzes von jugendlichen Feuerwehrangehörigen 
bleiben hiervon unberührt“ 

Die landesrechtliche Regelung für NRW ist in § 13 Absatz 1 BHKG festgeschrieben.
„… Angehörige der Jugendfeuerwehr dürfen nur an den für sie angesetzten Übungen und 
Ausbildungsveranstaltungen teilnehmen. Mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten dürfen sie 
ab dem 16. Lebensjahr auch außerhalb der Jugendfeuerwehr zu Ausbildungsveranstaltungen und 
im Einsatz zu Tätigkeiten außerhalb des Gefahrenbereichs herangezogen werden.“ 

In der Verordnung über das Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren im Land Nordrhein-
Westfalen (Landesverordnung Freiwillige Feuerwehr - VOFF NRW) gibt es hierzu in § 11 „Kinder- 
und Jugendfeuerwehr“ ebenfalls noch Hinweise. Absatz 3 besagt: 
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https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/feuerwehren-hilfeleistungen-brandschutz/feuerwehren-und-hilfeleistungsorganisationen/3786/fbfhb-016-hinweise-fuer-einsatzkraefte-zum-umgang-mit-bzw.-zum-schutz-vor-dem-coronavirus-sars-cov-2?c=155
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„Mit dem schriftlichen Einverständnis der Erziehungsberechtigten dürfen Angehörige der 
Jugendfeuerwehr ab dem 16. Lebensjahr auch außerhalb der Jugendfeuerwehr zu 
Ausbildungsveranstaltungen und im Einsatz zu Tätigkeiten außerhalb des Gefahrenbereichs 
herangezogen werden. Die Erziehungsberechtigten werden vor Erteilung ihrer Zustimmung 
über die Inhalte ihrer Erklärung von der Feuerwehr in geeigneter Weise informiert.“

Die Entscheidung, ob die Angehörigen der Jugendfeuerwehr im Rahmen der vorher 
beschriebenen Rechtsgrundlagen am Einsatzdienst der aktiven Wehr teilnehmen, obliegt 
allein dem Leiter/der Leiterin der Feuerwehr. Dies kann beispielsweise durch eine 
Dienstanweisung geregelt werden.

Beim Einsatz kommen nur Tätigkeiten außerhalb des Gefahrenbereichs in Betracht.

Tätigkeiten außerhalb des Gefahrenbereichs

Eine Definition für den Gefahrenbereich bei der Feuerwehr gibt es in der 
Feuerwehrdienstvorschrift 100. Der Gefahrenbereich ist gemäß FwDV 100 „Führung und 
Leitung im Einsatz“ der Bereich, in dem Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt und 
Sachen erkennbar sind oder aufgrund fachlicher Erfahrungen vermutet werden. 

Dort wird aber nicht auf die Besonderheiten von Jugendlichen eingegangen. Die häufig 
genutzte Grenze des Gefahrenbereichs „der Verteiler“ greift bei Jugendlichen ebenfalls zu 
kurz. Hier müssen auch Schadstoffe, Gefahren durch den Straßenverkehr und psychische 
Einwirkungen z. B. durch den Kontakt oder Anblick von Toten oder Verletzten berücksichtigt 
werden.
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Unter Einbeziehung auch der oben genannten Punkte sowie weiterer auch 
arbeitsmedizinischer Aspekte, sind für Jugendliche unter anderem folgende Tätigkeiten oder 
Einsatzbedingungen nicht geeignet:

• Arbeiten unter Atemschutz und als Taucher
• Arbeiten mit Geräten der Technischen Hilfe (hydraulisches Rettungsgerät, Motorsäge)
• Gefahrguteinsätze
• Retten mit Absturzsicherung / über Leitern
• Einsätze mit Sprungtuch oder Sprungpolster
• Sicherungsmaßnahmen im Straßenverkehr
• Arbeitsbereich von maschinellen Zugeinrichtungen (z. B. Seilwinden)
• Brandsicherheitswachen
• Einsätze bei Nacht / Dunkelheit 

Junge Menschen mit hohen bzw. höchsten physischen und psychischen Belastungsfaktoren 
im Einsatzdienst zu konfrontieren, bedarf, wie bereits erwähnt Menschenkenntnis, 
Behutsamkeit und Fingerspitzengefühl. Die Führungskräfte müssen abwägen, wem „wie viel 
im Einsatz“ zuzutrauen bzw. zuzumuten ist. 

Möchten Sie den Feuerwehr-

report der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen 
abonnieren? Schreiben Sie uns 
eine Mail an 

feuerwehr@unfallkasse-nrw.de
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